
II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 832/2010 DER KOMMISSION 

vom 17. September 2010 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 zur Festlegung von Durchführungsvorschriften 
zur Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates mit allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den 
Kohäsionsfonds und der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des 

Rates über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 
11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den Euro
päischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 44, Artikel 66 Absatz 3 und Artikel 76 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und zur Auf
hebung der Verordnung (EG) Nr. 1783/1999 ( 2 ), insbesondere 
auf Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In Verordnung (EG) Nr. 1083/2006, geändert durch Ver
ordnung (EU) Nr. 539/2010 des Europäischen Par
laments und des Rates ( 3 ), werden bestimmte Anforde
rungen an Großprojekte, Finanzierungsinstrumente und 
die Berichterstattung über den Stand der finanziellen 
Durchführung bei operationellen Programmen verein
facht und klarer gestaltet. Die Bestimmungen der Verord
nung (EG) Nr. 1828/2006 der Kommission ( 4 ) sind daher 
mit Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 wie geändert in 
Einklang zu bringen. 

(2) In der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006, geändert durch 
Verordnung (EU) Nr. 437/2010 ( 5 ), wird die Förderfähig
keit von Wohnungsbauvorhaben für marginalisierte Be

völkerungsgruppen geregelt. Die Bestimmung der Verord
nung (EG) Nr. 1828/2006 der Kommission ist daher mit 
Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 wie geändert in Ein
klang zu bringen. 

(3) Es muss klargestellt werden, dass die Anwendung von 
Finanzierungstechnik auch Fonds oder andere Anreizsys
teme für Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer 
Energien in Gebäuden, einschließlich bereits bestehender 
Wohngebäude, abdeckt. 

(4) Die Bedingungen für die Förderfähigkeit von Wohnungs
bauvorhaben für marginalisierte Bevölkerungsgruppen 
müssen im Rahmen eines integrierten Ansatzes, vor al
lem hinsichtlich der Maßnahmen zur Aufhebung der Se
gregation, festgelegt werden. 

(5) Um die Bereitstellung der Daten durch die Mitgliedstaaten 
und die Datenverarbeitung durch die Kommission zu 
erleichtern, sind die Anforderungen an die Finanzdaten, 
die in den jährlichen und abschließenden Durchführungs
berichten eines operationellen Programms vorgelegt wer
den müssen, zu vereinfachen. 

(6) Der Schwellenwert, ab dem Projekte als Großprojekte 
gelten, wurde auf 50 Mio. EUR angehoben. Um eine 
angemessene Begleitung von Umweltprojekten mit Ge
samtinvestitionskosten zwischen 25 und 50 Mio. EUR 
zu gewährleisten, muss die Verpflichtung bestehen, in 
den jährlichen und abschließenden Durchführungsberich
ten eines operationellen Programms über diese Projekte 
zu informieren. 

(7) Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 erlaubt nun, dass ein 
Großprojekt mehr als ein operationelles Programm um
fasst. Daher sind die Art der zu Großprojekten vorzule
genden strukturierten Daten und die Formulare für An
träge auf Unterstützung für Großprojekte zu aktualisie
ren.
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(8) Die Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 sollte daher ent
sprechend geändert werden. 

(9) Aus Gründen der Kohärenz ist es angemessen, dass die 
Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 vom 
selben Datum an anwendbar sind wie Verordnung (EU) 
Nr. 539/2010 und Verordnung (EU) Nr. 437/2010. 

(10) Es ist notwendig, dass alle Vorteile an Begünstigte, die 
sich aus Verordnung (EU) Nr. 539/2010 und Verordnung 
(EU) Nr. 437/2010 ergeben, so bald wie möglich an
wendbar sind. Daher sollte die vorliegende Verordnung 
dringend in Kraft treten. 

(11) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Koordinierungsausschus
ses der Fonds — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 43 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Artikel 43 bis 46 gelten für Finanzierungs
instrumente in Form von rückzahlbaren Investitionen 
oder Garantien für rückzahlbare Investitionen oder beides, 
und zwar in Folgendem: 

a) in Unternehmen, überwiegend kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU), einschließlich Mikrounterneh
men gemäß der Definition in der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission (*) in der Fassung 
vom 1. Januar 2005; 

b) im Falle von Stadtentwicklungsfonds, in öffentlich-pri
vaten Partnerschaften oder anderen Stadtentwicklungs
projekten, die in integrierten Plänen für die nachhal
tige Stadtentwicklung enthalten sind; 

c) in Fonds oder sonstigen Anreizsystemen für Energie
effizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien in 
Gebäuden, einschließlich bestehender Wohngebäude. 

___________ 
(*) ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36.“ 

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Unternehmen, öffentlich-private Partnerschaften 
und andere Projekte, die in einem integrierten Plan für 
nachhaltige Stadtentwicklung enthalten sind, sowie Vor
haben für Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer 

Energien in Gebäuden, einschließlich bestehender Wohn
gebäude, die durch die Finanzierungsinstrumente unter
stützt werden, können ebenfalls eine Finanzhilfe oder 
eine andere Form der Unterstützung aus einem operatio
nellen Programm erhalten.“ 

2. Artikel 44 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) bei Finanzierungsinstrumenten zur Unterstützung von 
Unternehmen, vor allem KMU, einschließlich Mi
krounternehmen, die Schlussfolgerungen einer Bewer
tung von Lücken zwischen der Bereitstellung solcher 
Instrumente und der Nachfrage nach solchen Instru
menten;“ 

b) Der nachstehende Buchstabe c wird hinzugefügt: 

„c) bei Fonds oder anderen Anreizsystemen für Energie
effizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien in 
Gebäuden, einschließlich bestehender Wohngebäude, 
die relevanten Unions- und nationalen Regulierungs
rahmen und die relevanten nationalen Strategien.“ 

3. Artikel 45 wird wie folgt geändert: 

a) Der Titel erhält folgende Fassung: 

„Besondere Bestimmungen für andere 
Finanzierungsinstrumente für Unternehmen“ 

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Finanzierungsinstrumente für die in Artikel 43 Absatz 1 
Buchstabe a genannten Unternehmen investieren nur bei 
der Gründung, in der Frühphase einschließlich Startkapital 
oder bei der Erweiterung dieser Unternehmen und nur in 
Geschäftstätigkeiten, die von den Verwaltern der Finanzie
rungsinstrumente als potenziell rentabel angesehen wer
den.“ 

4. Artikel 47 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Im Hinblick auf Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 1080/2006 sind Ausgaben für den Wohnungsbau 
für marginalisierte Bevölkerungsgruppe nur dann förderfähig, 
wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) Diese Wohnungsbauausgaben sind Teil eines integrierten 
Ansatzes; die Unterstützung für Wohnungsbauinterven
tionen für marginalisierte Bevölkerungsgruppen geht ein
her mit weiteren Interventionsarten wie Interventionen in 
den Bereichen Bildung, Gesundheit, soziale Eingliederung 
und Beschäftigung;
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b) Der physische Standort solcher Wohngebäude gewährleis
tet die räumliche Integration dieser Bevölkerungsgruppen 
in die Mehrheitsgesellschaft und fördert weder Segrega
tion noch Isolation oder Ausgrenzung.“ 

5. Anhang XVIII wird gemäß Anhang I der vorliegenden Ver
ordnung geändert. 

6. Die Anhänge XX, XXI und XXII werden durch den Text in 
Anhang II dieser Verordnung ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 25. Juni 2010. 

Artikel 1 Nummer 4 gilt jedoch ab dem 18. Juni 2010. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 17. September 2010 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG I 

Anhang XVIII wird wie folgt geändert: 

1. Nummer 2.1.2. erhält folgende Fassung: 

„2.1.2. Finanzielle Angaben (alle finanziellen Angaben sollten in Euro gemacht werden) 

Finanzmittel 
insgesamt des 
operationellen 

Programms 
(Europäsche 
Union und 

national) 

Grundlage für 
Berechnung des 

EU-Beitrags 
(öffentliche oder 
Gesamtkosten) 

Gesamthöhe der 
von den Begüns
tigten gezahlten 

förderfähigen 
Ausgaben ( 1 ) 

Entsprechender 
öffentlicher 
Beitrag ( 1 ) 

Durchführungs
rate 
in % 

a b c d 

e = c: a, wenn 
Gesamtkosten, 
oder e = d: a, 

wenn öffentliche 
Kosten 

Prioritätsachse 1 

Angabe des Fonds 

— Davon in den Interventi
onsbereich des ESF fal
lende Ausgaben ( 2 ) 

— Davon in den Interventi
onsbereich des EFRE fal
lende Ausgaben ( 2 ) 

— Ausgaben für Regionen 
ohne Übergangsunterstüt
zung ( 3 ) 

— Ausgaben für Regionen 
mit Übergangsunterstüt
zung ( 3 ) 

entfällt entfällt 

Prioritätsachse 2 

Angabe des Fonds 
— Davon in den Interventi

onsbereich des ESF fal
lende Ausgaben 

— Davon in den Interventi
onsbereich des EFRE fal
lende Ausgaben 

— Ausgaben für Regionen 
ohne Übergangsunterstüt
zung 

— Ausgaben für Regionen 
mit Übergangsunterstüt
zung 

entfällt entfällt 

Prioritätsachse … 

Angabe des Fonds 

— Davon in den Interventi
onsbereich des ESF fal
lende Ausgaben 

— Davon in den Interventi
onsbereich des EFRE fal
lende Ausgaben 

— Ausgaben für Regionen 
ohne Übergangsunterstüt
zung 

— Ausgaben für Regionen 
mit Übergangsunterstüt
zung 

entfällt entfällt
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Gesamtbetrag 

( 1 ) Kumulative Zahlen. 
( 2 ) Falls von der Möglichkeit gemäß Artikel 34 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 Gebrauch gemacht wird, ist dieses Feld 

ist nur bei einem abschließenden Durchführungsbericht auszufüllen, wenn das operationelle Programm aus dem EFRE oder dem 
ESF kofinanziert wird. 

( 3 ) Dieses Feld ist nur bei einem abschließenden Durchführungsbericht auszufüllen, wenn das operationelle Programm auch Unterstüt
zung für Regionen mit und ohne Übergangsunterstützung umfasst. 
Für die operationellen Programme, die im Rahmen der besonderen Zuweisung für Regionen in äußerster Randlage einen Finanz
beitrag aus dem EFRE erhalten, sind die Ausgaben in operationelle Kosten und Infrastrukturinvestitionen aufzuschlüsseln.“ 

2. Die folgende Nummer 5a wird eingefügt: 

„5a. EFRE- UND KOHÄSIONSFONDS-PROGRAMME: UMWELTPROJEKTE MIT GESAMTINVESTITIONSKOSTEN VON 
MINDESTENS 25 MIO. EUR UND HÖCHSTENS 50 MIO. EUR (FALLS ZUTREFFEND) 

Für laufende Projekte: 

— Stand der Durchführung der verschiedenen Projektphasen. 

— Stand der Finanzierung der Projekte. 

Für abgeschlossene Projekte: 

— Auflistung der abgeschlossenen Projekte, einschließlich Abschlussdatum, der endgültigen Gesamtinvestitions
kosten, einschließlich Finanzierungsquellen, sowie wesentlicher Output- und Ergebnisindikatoren, gegebenen
falls einschließlich Kernindikatoren.“
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ANHANG II 

„ANHANG XX 

GROSSPROJEKT: STRUKTURIERTE DATEN ZUM KODIEREN 

Großprojekt: wichtigste Einzelheiten Antragsformular Infrastruktur Antragsformular Produktive 
Investition Datentyp 

Bezeichnung des Projekts B.1.1 B.1.1 Text 

Bezeichnung des Unternehmens entfällt B.1.2 Text 

KMU entfällt B.1.3 J/N 

Dimension: Prioritätsachse B.2.1 B.2.1 Code(s) 

Dimension: Finanzierungsform B.2.2 B.2.2 Code 

Dimension: Art des Gebiets B.2.3 B.2.3 Code 

Dimension: Wirtschaftszweig B.2.4 B.2.4 Code(s) 

NACE-Code B.2.4.1 B.2.4.1 Code(s) 

Art der Investition entfällt B.2.4.2 Code 

Dimension(en): Gebiet B.2.5 B.2.5 Code(s) 

Fonds B.3.4 B.3.3 EFRE/KF 

Prioritätsachse(n) B.3.4 B.3.4 Text 

ÖPP B.4.2.d entfällt J/N 

Bauphase – Anfangsdatum D.1.8A D.1.5A Datum 

Bauphase – Abschlussdatum D.1.8B D.1.5B Datum 

Referenzzeitraum E.1.2.1 E.1.2.1 Jahre 

Abzinsungssatz E.1.2.2 E.1.2.2 % 

Investitionskosten insgesamt E.1.2.3 E.1.2.3 EUR 

Investitionskosten insgesamt (derzeitiger 
Wert) 

E.1.2.4 entfällt EUR 

Restwert E.1.2.5 entfällt EUR 

Restwert (derzeitiger Wert) E.1.2.6 entfällt EUR 

Einnahmen (derzeitiger Wert) E.1.2.7 entfällt EUR 

Betriebliche Aufwendungen (derzeitiger Wert) E.1.2.8 entfällt EUR 

Nettoeinnahmen (derzeitiger Wert) E.1.2.9 entfällt EUR 

Zuschussfähige Ausgaben (derzeitiger Wert) E.1.2.10 entfällt EUR 

Geschätzter Anstieg des Jahresumsatzes entfällt E.1.2.4 EUR 

% Änderung des Umsatzes pro Beschäftigtem entfällt E.1.2.5 % 

Finanzielle Rendite (ohne EU-Mittel) E.1.3.1A E.1.3.1A % 

Finanzielle Rendite (mit EU-Mitteln) E.1.3.1B E.1.3.1B %
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Großprojekt: wichtigste Einzelheiten Antragsformular Infrastruktur Antragsformular Produktive 
Investition Datentyp 

Derzeitiger finanzieller Kapitalwert (ohne EU- 
Mittel) 

E.1.3.2A E.1.3.2A EUR 

Derzeitiger finanzieller Kapitalwert (mit EU- 
Mitteln) 

E.1.3.2B E.1.3.2B EUR 

Zuschussfähige Kosten H.1.12C H.1.10C EUR 

Entscheidung: Betrag H.2.1.3 H.2.1.1 EUR 

Bewilligter EU-Zuschuss H.2.1.5 H.2.1.3 EUR 

Bereits bescheinigte 
Ausgabe 

Gesamtbetrag in 
EUR: 
Betrag in jedem ope
rationellen Pro
gramm in EUR 

H.2.3 H.2.3 EUR 

Wirtschaftliche Kosten und Nutzen E.2.2 E.2.2 Text/EUR 

Sozialer Abzinsungssatz E.2.3.1 E.2.3.1 % 

Wirtschaftliche Rentabilität E.2.3.2 E.2.3.2 % 

Ökonomischer Nettogegenwartswert (Econo
mic net present value – ENPV) 

E.2.3.3 E.2.3.3 EUR 

Nutzen-Kosten-Verhältnis E.2.3.4 E.2.3.4 Zahl 

Zahl der unmittelbar geschaffenen Arbeits
plätze während der Umsetzungsphase 

E.2.4.1A E.2.4 a) 1A Zahl 

Durchschnittliche Dauer der Beschäftigung für 
die unmittelbar geschaffenen Arbeitsplätze 
während der Umsetzungsphase 

E.2.4.1B E.2.4 a) 1B Monate/ un
befristet 

Zahl der unmittelbar geschaffenen Arbeits
plätze während der operationellen Phase 

E.2.4.2A E.2.4 a) 2A Zahl 

Durchschnittliche Dauer der Beschäftigung für 
die unmittelbar geschaffenen Arbeitsplätze 
während der operationellen Phase 

E.2.4.2B E.2.4 a) 2B Monate/ un
befristet 

Zahl der mittelbar geschaffenen Arbeitsplätze 
während der operationellen Phase 

entfällt E.2.4 a) 4A Zahl 

Regionenübergreifende Auswirkungen auf die 
Beschäftigung 

entfällt E.2.4 c) Neg/Neut/Pos 

UVP Entwicklungsklasse F.3.2.1 F.3.2.1 I/II/nicht ab
gedeckt 

UVP durchgeführt falls Klasse II F.3.2.3 F.3.2.3 J/N 

% der Kosten für den Ausgleich negativer Um
weltauswirkungen 

F.6 F.6 % 

Sonstige EU-Quellen (EIB/EIF) I.1.3 I.1.3 J/N 

Beteiligung von Jaspers I.4.1 I.4.1 J/N 

Basisindikatoren (Basisindikator bitte aus der 
Auswahlliste im elektronischen System wäh
len): 

B.4.2B entfällt Zahl
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ANHANG XXI
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ANHANG XXII
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